
Bestattungsarten

Erdbestattung
Der/die Verstorbene wird in einem Sarg zur Ruhe gebettet. 

In der Regel wird der Sarg direkt im Anschluss an die 

Trauerfeier zum Grab begleitet und bestattet. 

Feuerbestattung
Der/die Verstorbene wird in einen Sarg gebettet und in 

einem Krematorium eingeäschert. Eine Trauerfeier kann mit 

Sarg vor der Einäscherung oder mit Urne danach 

stattfinden. Die Urne mit der Asche wird dann im Grab 

beigesetzt.

Ruhezeit
Die Ruhezeit ist die Zeitspanne ab der Beisetzung, in der 

die Ruhe der Toten grundsätzlich nicht gestört werden darf.  

Gräber müssen mindestens auf die Dauer der Ruhezeit 

bestehen bleiben und gepflegt werden. 

Auf dem Hauptfriedhof, in Fischbach und in Jettenhausen

beträgt die Ruhefrist 25 Jahre für Erdbestattungen und 15 
Jahre für Feuerbestattungen und Kindererdbestattungen.
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Hinweise

Grabpflege, Abräumung
• Die Grabfläche ist gärtnerisch zu gestalten und zu pflegen 

(Ausnahme: pflegefreie Gräber).

• Die Art der Gestaltung muss sich in die Umgebung und in 

den jeweiligen Friedhof einfügen.

• Nach Ablauf der Nutzungszeit ist die Grabfläche 

abzuräumen und einzuebnen 

Friedhöfe in den Ortschaften
• Auf den Friedhöfen von Ailingen, Kluftern oder Ettenkirch

sind die meisten der angeführten Grabarten ebenfalls 

verfügbar. Die Ortsverwaltungen informieren Sie gerne im 

Detail.
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Rasengräber
• Gräber in einer Rasenfläche, die von der 

Friedhofsverwaltung gepflegt wird.

• Die Grabstätte darf nicht mit einer Einfassung 

gekennzeichnet und nicht bepflanzt werden.

• Blumenschmuck und Einweg-Grablichter können auf 

einem zentralen Platz abgelegt werden.

Rasenreihengrab
(für Erdbestattung, pflegefrei, Hauptfriedhof Feld 47)

• wird der Reihe nach für 25 Jahre zugeteilt.

• Eine Verlängerung ist nicht möglich.

• Ein Grabdenkmal (stehend oder liegend) ist erlaubt. 

Rasenurnengräber im „Urnenhain“
(für Urnen, pflegefrei, Hauptfriedhof Feld 21)

• Das Wahlgrab kann auf der Wiese oder unter den 

Bäumen im Todesfall frei ausgesucht werden.

• Das Nutzungsrecht wird zunächst auf 15 Jahre verliehen 

und kann auf Antrag verlängert werden.

• In der Wiese kann das Grab mit einer bodeneben

verlegten Granitplatte (von der Stadt zu erwerben) 

gekennzeichnet werden.

• Auf den Gräbern entlang der seitlichen Hecken dürfen 

individuelle Grabdenkmale aufgestellt werden.

Anonymes Urnenfeld
(Rasenfeld, pflegefrei, Hauptfriedhof Feld 4)

• Mehrere Urnen werden ohne Beisein von Angehörigen 

in der Rasenfläche gleichzeitig anonym beigesetzt. 

• Davor ist eine persönliche Abschiednahme an der Urne 

möglich.

• Keine Bekanntgabe der genauen Grablage!

Urnenwand
(Urnenkammern/Kolumbarien, pflegefrei)

• Kammer kann im Todesfall frei ausgewählt werden.

• Das Nutzungsrecht wird auf 15 Jahre verliehen und kann 

auf Antrag verlängert werden (auch mehrmalig).

• In den Kammern können je nach Größe bis zu 3 bzw. 

bis zu 5 Urnen beigesetzt werden. 

• Auf den einheitlichen Verschlussplatten muss ein 

Bronzeschriftzug angebracht werden. 

• Zusätzlich sind aufgesetzte Ornamente/ Symbole aus 

Bronze erlaubt, jedoch keine Gravuren.

• Keine Lichtbilder von Verstorbenen. 

• Nur das Aufstellen von kleinen Pflanzschalen und 

Grablichtern (Kerzen, keine Laternen) vor der 

Urnenwand wird geduldet. 

• Urnenwände stehen derzeit nur auf dem Hauptfriedhof 

und in Fischbach zur Verfügung.

Reihengräber
• Ein Reihengrab wird im Todesfall in einem Grabfeld der 

Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt. 

• Reihengrab für Erdbestattungen (1 Sarg) oder für 

Feuerbestattungen (Urnenreihengrab, für 1 Urne) oder 

für Kindererdbestattungen (Kindergrab )

• Eine Verlängerung ist nicht möglich, das Grab ist nach 

Ablauf der Ruhezeit abzuräumen.

• Auf dem Hauptfriedhof in Feld 49 gibt es (Erd-) 

Reihengräber mit Grabkammer , bei denen der Sarg in 

einer unterirdischen, belüfteten Kammer beigesetzt wird 

(Ruhezeit nur 15 Jahre).

Wahlgräber
(„Familiengräber“)

• Können im Todesfall frei ausgewählt werden.

• Wahlgräber können eine oder mehrere Stellen umfassen 

und mehrfach belegt werden (Beachtung Ruhezeiten).

• Das Nutzungsrecht wird zunächst auf die Dauer der 

Ruhezeit verliehen und kann auf Antrag verlängert werden 

(auch mehrmalig).

• Es gibt Wahlgräber zur Erdbestattung (1- bis 3-stellig) und 

Urnenwahlgräber (für bis 4 oder bis 6 Urnen). 

• Zubettungen von Urnen in (Erd-)Wahlgräber möglich.

• In Fischbach gibt es Tiefgräber , in denen zwei 

Sargbeisetzungen übereinander zulässig sind.

• Ein Teil des Wahlgrabfeldes 48 (Hauptfriedhof) ist als  

muslimisches Grabfeld ausgewiesen.
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